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Protokoll der Gemeindeversammlung vom 27. März 2025, 20:00 Uhr 
 

 

Ort:  Gemeindesaal Churwalden 
Anwesend:  201 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
Stimmenzähler: Fredy Kessler, Bettina Maurer, Daniel Monsch, Thomas Zwahlen 
Vorsitz: Karin Niederberger, Gemeindepräsidentin 
Protokoll: Dario Friedli, Gemeindeschreiber 
 

 
Die Gemeindepräsidentin Karin Niederberger heisst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie Gäste recht 
herzlich willkommen.  
 
Im Anschluss eröffnet die Gemeindepräsidentin die Gemeindeversammlung formell. 
 
Aufgrund der Eingangskontrolle gibt die Vorsitzende die Anwesenheit von 201 stimmberechtigten Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern bekannt. Sie weist darauf hin, dass die nicht stimmberechtigten Gäste auf geson-
derte Sitzplätze auf der linken Seite vor der Küche zugewiesen wurden. Diese dürfen nicht an der Diskussion 
teilnehmen und sind nicht stimmberechtigt.  
 
Als nicht stimmberechtigte Auskunftsperson nehmen zu Traktandum 2 Arno Felix und Tino Zanetti von der Curia 
AG und Rechtsanwalt MLaw Gian Luca Peng sowie zu Traktandum 4 und 5 Angelo Rizzi vom Ingenieurbüro Rizzi 
Flütsch teil.  
 
Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 
 
://: Als Stimmenzähler werden von der Gemeindeversammlung Fredy Kessler, Bettina Maurer, Daniel Monsch 

und Thomas Zwahlen bestimmt. 
 
Anschliessend stellt die Präsidentin die folgende Traktandenliste zur Diskussion: 
 

1. Protokolle der Gemeindeversammlungen vom 19.11.2024 und 05.12.2024 

2. Vorberatung und Verabschiedung der Totalrevision der Gemeindeverfassung zuhanden der Urnenge-

meinde 

3. Kompetenzübergabe an den Gemeindevorstand für die Vergabe der Liegenschaft Nr. 10035, Stall, Parpan, 

im Baurecht 

4. Asphaltierung der Strasse Äber bis Meiersboden – Verpflichtungskredit von CHF 260'000.00 

5. Wasserversorgung Passugg – Netzverbindung Riedwisli-Müli – Verpflichtungskredit von CHF 290‘000.00 

6. Diverse Orientierungen 

7. Verschiedenes und Umfrage 
 
 
Beschluss: 
://: Die Versammlung genehmigt die vorgeschlagene Traktandenliste diskussionslos und einstimmig. 
 

 

01. Protokolle der Gemeindeversammlungen vom 19.11.2024 und 05.12.2024 
 
Die Protokolle der Gemeindeversammlungen vom 19. November 2024 und 05. Dezember 2024 lagen gestützt 
auf Art. 29 der Gemeindeverfassung vom 29. November bis 30. Dezember 2024 bzw. vom 13. Dezember 2024 
bis 13. Januar 2025 in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Ferner konnten sie auf der Webseite 
www.churwalden.ch eingesehen werden. 
Während der jeweils 30-tägigen Auflagefrist gemäss Art. 29 der Gemeindeverfassung sind keine Einsprachen 
erhoben worden. 
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Beschluss: 
://: Die Vorsitzende erklärt die Protokolle als genehmigt, da während der Auflagefrist keine Einsprachen einge-

gangen sind. 
 

 

02. Vorberatung und Verabschiedung der Totalrevision der Gemeindeverfassung zuhanden der Ur-

nengemeinde 
 
Gestützt auf die umfassende Orientierung der Stimmbürgerschaft anlässlich der Gemeindeversammlung vom 
5. Dezember 2024, der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2024 bis 17. Januar 2025 sowie der ausführlichen 
Botschaft zur heutigen Versammlung führen die Vorsitzende und Rechtsanwalt Gian Luca Peng nochmals zu-
sammenfassend in dieses Geschäft ein. 

Am 14. Mai 2009 beschlossen die Gemeinden Churwalden, Malix und Parpan, sich zusammenzuschliessen. Die 
konstituierende Gemeindeversammlung erliess am 14. August 2009 die erste Gemeindeverfassung für die Ge-
meinde Churwalden. Die geltende Verfassung wurde seither lediglich in einzelnen Punkten ergänzt oder abge-
ändert. Der Gemeindevorstand hat deshalb rund fünfzehn Jahre nach der Fusion beschlossen, die Verfassung 
einer umfassenden Überprüfung zu unterziehen und setzte die zentralen Ziele der Totalrevision fest. Es geht vor 
allen Dingen um eine gesamtstrategische Überprüfung der politischen Strukturen für eine zukunftsgerichtete 
Gemeindeentwicklung sowie um die notwendigen Anpassungen an das übergeordnete Recht.  

Die wichtigsten vorgeschlagenen Neuerungen in der Gemeindeverfassung bilden namentlich die Reduktion der 
Mitglieder des Gemeindevorstands und Schulrats von sieben auf fünf sowie die Aufhebung der Wahlkreise der 
bisherigen Gemeinden. Der Gemeindevorstand liess mit Unterstützung von externen Experten einen Entwurf 
für die neue Gemeindeverfassung ausarbeiten und führte sowohl behördenintern als auch öffentlich ein umfas-
sendes Mitwirkungsverfahren durch. Der Kanton Graubünden stellte eine Genehmigung der Gemeindeverfas-
sung in Aussicht. Anlässlich seiner Sitzung vom 20. Februar 2025 verabschiedete der Gemeindevorstand die Re-
visionsvorlage zuhanden der Gemeindeversammlung vom 27. März 2025. 

Antrag: 
Im Anschluss zu dieser Einführung stellt die Vorsitzende die Totalrevision, welche der Gemeindevorstand zur 
Verabschiedung zu Handen der Urnengemeinde beantragt, Artikel für Artikel zur Diskussion: 
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Zur Totalrevision werden im Rahmen der Beratung folgende Anträge gestellt und beschlossen: 
 
Antrag  betr. Amtszeitbeschränkung für Kommissionsmitglieder 

 beantragt die Einführung einer Amtszeitbeschränkung von acht Jahren für Kommissionsmitglieder 
(nicht für Mitglieder des Gemeindevorstands, Schulrats und der Geschäftsprüfungskommission). 
Er führt aus, dass er diesen Antrag bereits im Rahmen der Vernehmlassung gestellt hatte. Der Gemeindevor-
stand habe diesen aber, wie aus der Botschaft zu entnehmen sei, abgelehnt. In seiner Begründung erklärt  

, dass damit Begünstigungen, wie sie seiner Meinung nach zum Beispiel in einem baurechtlichen Fall im 
Weiler Pradaschier aufgetreten seien, eingeschränkt werden können. Zudem würden mit einer Amtszeitbe-
schränkung nach einer gewissen Zeit wieder Plätze für frische Kräfte frei. 
Die Vorsitzende erklärt die ablehnende Haltung des Gemeindevorstandes zu diesem Antrag unter Verweis auf 
die Begründung in der Botschaft 
 
://:  Der Antrag von  wird mit 25 Ja- zu 149 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
 
Antrag  betr. Beibehaltung Wahlkreise: 

 beantragt den Beibehalt der aktuellen Wahlkreise der bisherigen Gemeinden Churwalden, 
Malix und Parpan (mit zwei Sitzen für Churwalden und je einem Sitz für Malix und Parpan im Gemeindevorstand 
und Schulrat). 
Damit können seines Erachtens die individuellen Bedürfnisse aller Fraktionen in den wichtigsten Gremien der 
Gemeinde besser wahrgenommen und berücksichtigt werden. Bezugnehmend auf die zurzeit in der Gemeinde 
aufgehängten Plakate führt er konkret aus, dass auch er den Claim „Churwalden vereint“ schön findet. Vereint 
bedeute jedoch auch Integration. Integration bedeute auch wieder das Gegenteil von ausgrenzen. Um Ausgren-
zung zu vermeiden, sei es in einer so vielfältigen Gemeinde wie Churwalden wichtig, dass Anliegen, Befindlich-
keiten und Bedürfnisse in den unterschiedlichen Fraktionen Gehör finden. Es ginge nicht um Macht, sondern um 
das Ernstnehmen und die gemeinsame Konsensfindung. 
 

 erklärt, dass er in Passugg im Aeber wohnt. Passugg sei ebenfalls eine Fraktion. Diese hatte noch 
nie – auch in der vormaligen Gemeinde Churwalden – zugesicherte Minderheitsrechte gehabt. Dies habe die 
Fraktion Passugg aber auch überlebt. Er weist darauf hin, dass die Besetzung von Behörden nicht einfach sei und 
deshalb die besten Personen gewählt werden sollten. Es dürfe nicht sein, dass bloss wegen einer gewissen Zu-
gehörigkeit in der Gemeinde nur die zweitbeste Garnitur am Hebel ist. Er bittet den Antrag abzulehnen. 
 
Gemäss  sei in der Schweiz die ausgewogene Gebietsvertretung ein gewisses Grundprinzip. Es 
gehe dabei nicht um Mehr- oder Minderheiten. Es sei jedoch wichtig, dass das Wissen aus den verschiedenen 
Orten, welches man im Gemeindevorstand für die Entscheidungsfindung brauche, auch im Gemeindevorstand 
vertreten sei. Er weist auch darauf hin, dass die Wahlkreise bereits nach dem heute geltenden Recht, Personen 
aus einem anderen Wahlkreis wählen können. 
 

 unterstützt das Votum von . Inskünftig müsse über die Gesamtgemeinde frei gewählt 
werden können. Dies können ohne weiteres auch fünf Personen aus Parpan sein. Ansonsten können die Gebiete 
Brambrüesch und Passugg auch noch Minderheitsrechte anmelden. Dies sei jedoch 15 Jahre nach der Fusion 
keine Lösung. Nach einer solch langen Zeit gehöre man einfach zusammen. Wenn wir das jedoch nicht sein soll-
ten, müsste ein Antrag auf Trennung gestellt werden. 
 

 merkt an, dass die örtlichen Vertretungen schon bisher nicht ausgewogen waren und man 
damit nicht schlecht gefahren sei. Aktuell sei der Wahlkreis Churwalden, welcher noch nie das Präsidium im 
Gemeindevorstand besetzte, sogar nur noch mit einem Vorstandsmitglied vertreten, da ein Mitglied innerhalb 
der laufenden Legislaturperiode nach Malix umgezogen sei. Wahlen hätten personen- und nicht ortsbezogen zu 
erfolgen. Er erwarte von einem Gemeindevorstandsmitglied zudem, dass es sich für das gesamte Gemeindege-
biet einsetzt und wenn nötig die entsprechenden Informationen einholt. 
 
Auch  plädiert für die Abschaffung der Wahlkreise. Dass eine gemeinsame Zusammenarbeit 
möglich sei, wurde mit verschiedenen Projekten schon bewiesen (z.B. Schneesportzentren in Parpan und Bram-
brüesch, verschiedene Wasser-, Abwasser- und Strassenprojekte etc.). Zudem gebe es gemeinsame Vereine (z.B. 
Musik und Schützen) und eine gemeinsame Feuerwehr. Der Musikverein spielt für alle und die Feuerwehr lösche 
für alle, egal wo sie wohnen.  
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Gemäss  dachte man schon in der alten Gemeinde Churwalden nicht örtlich, ansonsten hätte 
schon damals jeder Ortsteil eine Vertretung geltend gemacht. Diese Denkweise könnte auch dazu führen, dass 
gewisse örtliche Anliegen nicht mehr berücksichtigt würden, da sie nicht mehr gehört werden wollen. Aus seiner 
Sicht gehe es in einem freien Miteinander auf jeden Fall besser. 
 

 vermisst eine zukunftsgerichtete Denkweise. Die Zukunft gehöre den Jungen und den Familien. Ihre 
Perspektive müsse ein vereintes Tal und eine gemeinsame Zukunft sein. 
 

 beantragt, dass über den Antrag von  schriftlich abgestimmt wird. Zur 
Durchführung einer schriftlichen Abstimmung ist ein Quorum von einem Viertel der anwesenden Stimmberech-
tigten notwendig, d.h. mindestens 51 Stimmen. 
 
://: Dem Ordnungsantrag von  um Durchführung einer schriftlichen Abstimmung folgen 40 

Stimmberechtigte. Dieser gilt somit als abgelehnt, da das Mindestquorum von 51 Stimmen nicht erreicht 
wird. 

 
://: Folglich wird in einer offenen Abstimmung der Antrag von  mit 43 Ja- zu 150 Neinstimmen 

abgelehnt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schreitet die Vorsitzende zur Schlussabstimmung. 
 
Beschluss: 
://:  Die vorberatende Gemeindeversammlung verabschiedet die Totalrevision der Gemeindeverfassung in der 

Schlussabstimmung mit 168 Ja-Stimmen zu 16 Nein-Stimmen mit Annahmeempfehlung zuhanden der Ur-
nengemeinde. 

 

 

03. Kompetenzübergabe an den Gemeindevorstand für die Vergabe der Liegenschaft Nr. 10035, 
Stall, Parpan, im Baurecht 

 
Gemeindevorstandsmitglied Franz Burtscher führt aus, dass der Stall an der Schlössligasse 6 in Parpan, Parz. Nr. 
10035, Grundstückfläche 327 m2, bis zur Erstellung der touristischen Infrastrukturanlage (TIA) durch die Ge-
meinde als Werkhof genutzt wurde. Die Liegenschaft Nr. 10035 liegt in der Kernzone A und ist gestützt auf das 
Bundesgesetz über Zweitwohnungen zu Erstwohnzwecken zu nutzen.  
 
Im finanzhaushaltsrechtlichen Sinne stellt die Liegenschaft eine Anlage des Finanzvermögens dar, welche ohne 
Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden kann. Gemäss Schätzung vom 10. No-
vember 2021 liegt der Verkehrswert bei CHF 400‘000.00.  
 
Ziel soll es daher nun sein, die Liegenschaft ohne Wertverlust – d.h. ohne Vernichtung des Gemeindevermögens 
– im Baurecht zu vergeben. Gleichzeitig sollen die daraus entstehenden Einnahmen zur Förderung des Woh-
nungsbaus für Ortsansässige sowie des Gewerbes nach Art. 2 der Verordnung „Ersatzabgabe Hauptwohnungs-
verpflichtung“ verwendet werden. 
 

 
 
Gemäss Art. 35 Ziff. 6 der Gemeindeverfassung obliegt die Veräusserung von Grundeigentum der Gemeindever-
sammlung, sofern die Tragweite des Beschlusses CHF 300‘000.00 übersteigt. Im Sinne von Art. 48 Ziff. 10 der 
Gemeindeverfassung sei daher dem Gemeindevorstand durch die Gemeindeversammlung die Kompetenz zu 
erteilen, den Stall Parpan unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen zu vergeben: 
- Die Abgabe der Liegenschaft Nr. 10035 erfolgt im Baurecht gemäss Baurechtsvertragsentwurf: 
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- „Der Zuschlag erfolgt grundsätzlich an das Angebot mit dem höchsten Landwert. Sofern das Angebot nicht 

mehr als 5 % unter dem Höchstangebot liegt, kann der Gemeindevorstand natürliche und juristische Per-
sonen mit Wohnsitz oder Sitz in der Gemeinde Churwalden bevorzugt behandeln. Der Mindestlandwert 
von CHF 400'000.00 darf aber auch in diesem Fall nicht unterschritten werden.“ 

- Der Ertrag wird dem Verpflichtungskonto „Ersatzabgabe Hauptwohnungsverpflichtung“ gutgeschrieben. 
Die Verwendung erfolgt nach Art. 2 der Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen aus der Spezialfi-
nanzierung «Ersatzabgabe Hauptwohnungsverpflichtung». 

 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand beantragt um Kompetenzerteilung für die Vergabe der Liegenschaft Nr. 10035, Stall, 
Parpan, unter Berücksichtigung der vorgenannten Bedingungen sowie des Änderungsantrages im Baurecht. 
 
Diskussion: 

, Präsident der Wohnbaugenossenschaft Parpan (Zweck Wohnraum für einheimische Fa-
milien und Angestellte des einheimischen Gewerbes), unterstützt das Begehren des Gemeindevorstandes, wo-
nach die Liegenschaft auf den Markt gebracht wird, sehr, bemängelt jedoch folgende zwei Punkte: 
1. Die Maximalschwelle für die bevorzugte Behandlung von Einheimischen liege mit 5 % zu tief. Diese würde 

betraglich beim minimalen Landpreis von CHF 400’000.00 höchstens CHF 600.00 betragen. 
2. Einheimische Spekulanten würden gleich wie Familien oder gemeinnützige Genossenschaften behandelt. 
 
Er stellt daher in Bezug auf die Verkaufsbedingungen einen Änderungsantrag. Demnach muss der Gemeinde-
vorstand, sofern das Angebot nicht mehr als 25 % unter dem Höchstwert liegt, Familien oder gemeinnützige 
Organisationen mit Wohnsitz oder Sitz in der Gemeinde Churwalden bevorzugt behandeln. 
 
Gemäss Gemeindevorstandsmitglied Franz Burtscher würde damit in unverhältnismässiger Weise Gemeinde-
vermögen vernichtet. Dies widerspreche dem Prinzip, wonach mit öffentlichen Mitteln haushälterisch umzuge-
hen sei. Er weist darauf hin, dass bereits der Zinssatz von 3 % moderat gehalten wurde. 
 

 entgegnet, dass der Mindestlandwert von CHF 400‘000.00 bei seinem Antrag nicht zur 
Diskussion stehe und somit nicht von einer Vernichtung des Gemeindevormögens gesprochen werden könne. 
Zudem müssten Spekulanten jetzt auch mehr bieten, was umso mehr in die Gemeindekasse spülen würde. 
 
://:  Der Antrag von  wird mit 166 zu 22 Stimmen angenommen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schreitet die Vorsitzende zur Schlussabstimmung. 
 
Beschluss: 
://: In der Schlussabstimmung wird der Vergabe der Liegenschaft Nr. 10035, Stall, Parpan, im Baurecht – unter 

Berücksichtigung der vorgenannten Bedingungen sowie des genehmigten Änderungsantrages – mit 198 Ja- 
und keiner Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

04. Asphaltierung der Strasse Äber bis Meiersboden – Verpflichtungskredit von CHF 260'000.00 
 
Nach einer kurzen Einleitung durch die Vorsitzende präsentiert der beauftragte Ingenieur Angelo Rizzi das Ge-
schäft im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation im Detail. 
 
Agglomerationsprogramm 
In den urbanen Räumen der Schweiz fand in den vergangenen Jahrzehnten ein starkes Wachstum statt, das mit 
einer raschen Siedlungsentwicklung und fortschreitender Mobilität einherging. Um die sich daraus ergebenden 
Probleme besser lösen zu können, hat der Bund das Programm Agglomerationsverkehr lanciert. Mit diesem Pro-
gramm beteiligt sich der Bund finanziell an Verkehrsprojekten von Städten und Agglomerationen. Von Bundes-
beiträgen profitieren Agglomerationen, die mit ihren Programmen die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung so-
wie die Landschaftsplanung wirkungsvoll aufeinander abstimmen. 

Die Regionen und Gemeinden der Agglomeration Chur haben im Zuge des Agglomerationsprogramm der 4. Ge-
neration die Inhalte des kantonalen Richtplans und der regionalen Raumkonzepte weiterentwickelt und vertieft. 
Die daraus resultierenden, infrastrukturellen Massnahmen sind entsprechend in die 4. Generation eingebracht 
und genehmigt worden.  
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Im Rahmen dieser Massnahmenanmeldung zum Agglomerationsprogramm Chur hat der Gemeindevorstand die 
Massnahme Ausbau «FVV4.1-9 Veloweg Passugg – Chur, Churwalden» eingebracht. Er hat dies wie folgt begrün-
det: «Aus Sicherheitsgründen ist diese Verbindung auszubauen. Insbesondere wenn die Projekte St. Luzi Brücke 
und der Anschluss Rosenhügel realisiert werden, ist die Veloverbindung Meiersboden – Passugg als Verlage-
rungsprojekt Langsamverkehr notwendig». Dies soll mit einem durchgängigen Asphaltbelag auf der Gemein-
destrasse Passugg – Meiersboden erreicht werden. 
 
Ausgangslage 
Die Gemeindestrasse Passugg – Meiersboden erschliesst das Siedlungsgebiet Äber. Die Strasse ist recht schmal 
und weist örtlich lediglich Fahrbahnbreiten von ca. 2.70 m auf. Die Bankette haben ebenfalls geringe Abmes-
sungen von 20 – 30 cm. 

Im Jahre 2017 wurde innerhalb des Siedlungsgebietes Äber auf einer Länge von 315 m¹ der damals bestehende 
Asphaltbelag gefräst und eine neue Tragschicht aus Asphalt eingebaut.  

Der nicht asphaltierte Teil Gemeindestrasse weist eine Kiessandverschleissschicht auf. Obwohl diverse Querab-
schläge für das Ableiten des anfallenden Oberflächenwassers vorhanden sind, wird die Verschleissschicht bei 
Starkregen aufgrund der grossen Längsneigung jeweils stark ausgespült. Auch bei der Schneeräumung wird Ver-
schleissmaterial abgetragen. Dies erfordert einen hohen Unterhaltsaufwand seitens der Gemeinde Churwalden. 
 
Projektumfang 
Das Projekt beinhaltet zum einen die Asphaltierung der Teilstrecken Abzweigung ab Kantonaler Verbindungs-
strasse in Passugg bis zum Siedlungsgebiet Äber. Die Ausbaulänge beträgt ca. 250 m¹. Und zum anderen die 
Teilstrecke Siedlungsgebiet Äber bis Meiersboden. Diese Ausbaulänge liegt bei ca. 680 m¹. 
 
Bauliche Massnahmen 
Der vorhandene Strassenoberbau wird weiterhin genutzt. Bei örtlich vorhandenen Instabilitäten erfolgt ein 
Oberbauersatz. Dieser wird mit Kiessand UG 45 ausgeführt.  

Das bestehende Lichtraumprofil von ca. 3.00 – 3.50 m wird belassen. Somit entsteht eine asphaltierte Fahrbahn-
breite von ca. 2.70 – 3.00 m. Das talseitige Bankett hat mind. 0.30 m zu betragen. 

Durch die relativ starke Längsneigung von bis zu 15 %, wird die Querneigung wo möglich bergseitig oder dann 
horizontal gewählt. Dies aus Sicherheitsgründen beim Befahren im Winter. Örtlich ist zu prüfen, ob allenfalls an 
Gefahrenstellen Leitplanken zu versetzen sind. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird über Querabschläge gesammelt und in bereits vorhandene Ablaufsys-
teme eingeleitet oder dann über die Schulter entwässert. Das Versetzen der Querabschläge erfolgt in Beton. Es 
sind Querabschläge des Typs Jörimann vorgesehen.  

Der neue Asphaltbelag wird als Tragdeckschicht AC TD 16 L mit einer Einbaustärke von 7 cm gewählt. Das Grösst-
korn beträgt 16 mm. Diese Beläge haben vor allem für das Befahren im Winter eine günstige Oberflächenrauig-
keit. 
 
Kosten 
Belagsarbeiten CHF  213'000.00 
Diverses CHF 8'000.00 
Reserve/Unvorhergesehenes CHF 24'000.00 
Projekt und Bauleitung CHF 15'000.00 
 ______________ 
Baukosten Total inkl. 8.1 % MwSt. CHF 260'000.00 
 ==============  
 
Für die Verbesserung der Fahrbarkeit und der Schneeräumung ist der Einbau eines neuen Asphaltbelags auf der 
gesamten Strassenlänge wünschenswert. In Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm ist dieses Pro-
jekt nun eine gute Möglichkeit, eine sichere Veloverbindung zu erstellen und gleichzeitig einen neuen Asphalt-
belag auf der gesamten Strassenlänge zu erhalten. 
Bei einer Genehmigung durch die Gemeindeversammlung ist über das Agglomerationsprogramm 4. Generation 
(Pauschales Massnahmenpaket A, Langsamverkehr: Velo- und Fussnetzinfrastruktur kurzfristig) mit einem Bun-
desbeitrag von CHF 93’120.00 inkl. MwSt. und Teuerung zu rechnen. 
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Allfällige Preiserhöhungen werden gestützt auf den schweizerischen Baupreisindex als Teuerung ausgewiesen 
und müssen gemäss Art. 50 Ziff. 7 der Gemeindeverfassung Churwalden nicht als Kostenüberschreitung in Form 
eines Nachtragskredits genehmigt werden. Als Basis gilt der Baupreisindex vom 27. März 2025. 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand beantragt, der Umsetzung der Massnahme Veloweg Passugg – Meiersboden, Einbau As-
phaltbelag, aus dem Agglomerationsprogramm 4. Generation zuzustimmen und den Bruttokredit von 
CHF 260'000.00 zu bewilligen. 
 
Diskussion: 
Auf Nachfrage der Vorsitzenden wird die Diskussion nicht gewünscht. 
 
Beschluss: 
://: Das Projekt «Umsetzung der Massnahme Veloweg Passugg – Meiersboden, Einbau Asphaltbelag, aus dem 

Agglomerationsprogramm 4. Generation» mit dem Bruttokredit von CHF 260'000.00 wird mit 195 Ja- und 
keinen Gegenstimmen angenommen. 

 
, wohnhaft im Äber, dankt der Stimmbürgerschaft für dieses Votum. Gleichzeitig bittet er den 

beauftragten Ingenieur um Kontaktaufnahme zwecks einer Begehung. Dabei möchte er ihm gerne die Proble-
matik von zwei Wasserläufen, welche bei den aktuellen Bedingungen nicht sichtbar sind, aufzeigen. 
 

 

05. Wasserversorgung Passugg – Netzverbindung Riedwisli-Müli – Verpflichtungskredit von 
CHF 290‘000.00 

 
Nach der Einführung in dieses Geschäft durch die Vorsitzende präsentiert der beauftragte Ingenieur Angelo Rizzi 
das Geschäft im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation im Detail. 
 
Ausgangslage 
Im Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) der Gemeinde Churwalden ist ein Netzzusammenschluss der 
Wasserversorgung Malix und Passugg vorgesehen. Der Grund liegt darin, dass die Quelle Valzalära, welche die 
Wasserversorgung Passugg speist, während längerer Trockenperioden wenig Wasser schüttet und nach 
Starkniederschlägen sowie während der Schneeschmelze häufig Trübung anzeigt. 
Heute wird die Wasserversorgung Passugg über eine entsprechende Einspeisung aus der Versorgung der IBC 
gewährleistet. 
Mit der Realisierung der Netzverbindung Malix – Passugg kann die unabhängige Versorgungssicherheit erhöht 
werden. 
 
Projektumfang 
Das Projekt beinhaltet die Verbindung des Wasserversorgungsnetzes vom Anschluss Riedwisli bis Müli. Die Aus-
baulänge beträgt ca. 250 m¹. Im Quellenweg werden die bestehenden Leitungen ersetzt. 
 
Bauliche Massnahmen 
Die Netzverbindung der Wasserversorgung wird mit einer Kunststoffleitung HDPE DE 160 mm ausgeführt. Aus-
gesiebtes Aushubmaterial kann als Rohrumhüllung wiederverwendet werden. Die Flussquerung erfolgt im of-
fenen Graben. 

Die Netzdruckdifferenz wird mit einem Druckreduzierventil im Bodenschacht ausgeglichen.  

Im Quellenweg wird die bestehende Hydrantenanlage erneuert, inkl. Ersatz des Überflurhydranten. Im selben 
Zuge wird der Asphaltbelag erneuert. 

Der neue Asphaltbelag wird als Tragdeckschicht AC TD 16 L mit einer Einbaustärke von 7 cm gewählt. Das Grösst-
korn beträgt 16 mm. 

Der vorhandene Strassenoberbau wird weiterhin genutzt. Bei örtlich vorhandenen Instabilitäten erfolgt ein 
Oberbauersatz. Dieser wird mit Kiessand UG 0/45 ausgeführt. 
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Kosten 
Baumeister- und Belagsarbeiten CHF  150'000.00 
Sanitärarbeiten CHF 75'000.00 
Diverses CHF 38'000.00 
Projekt und Bauleitung CHF 27'000.00 
 _______________ 
Baukosten Total inkl. 8.1 % MwSt. CHF 290'000.00 
 =============== 
 
Allfällige Preiserhöhungen werden gestützt auf den schweizerischen Baupreisindex als Teuerung ausgewiesen 
und müssen gemäss Art. 50 Ziff. 7 der Gemeindeverfassung Churwalden nicht als Kostenüberschreitung in Form 
eines Nachtragskredits genehmigt werden. Als Basis gilt der Baupreisindex vom 27. März 2025. 
 
Die Gemeinde Churwalden ist bestrebt, das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) umzusetzen. Die Netz-
verbindung stellt eine versorgungseigene Alternative und zusätzlich eine Redundanz zum bestehenden Notver-
sorgungsanschluss dar. 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand beantragt, der Umsetzung der Massnahme Netzverbindung Riedwisli-Müli zuzustim-
men und den Bruttokredit von CHF 290'000.00 zu bewilligen. 
 
Diskussion: 
Auf Nachfrage der Vorsitzenden wird die Diskussion nicht gewünscht. 
 
Beschluss: 
://: Das Projekt «Umsetzung der Massnahme Netzverbindung Riedwisli-Müli» mit dem Bruttokredit von 

CHF 290'000.00 wird mit 200 Ja- und keinen Gegenstimmen angenommen. 
 

 

06. Orientierungen 
 
Ortsplanungsrevision, Teil Siedlung 
Die Teilrevision der Ortsplanung im Bereich Siedlung wurde von der Gemeindeversammlung am 19. November 
2024 beschlossen. Die Beschwerdeauflage dauerte bis 15. Februar 2025. Gleichzeitig wurde die Vorlage an den 
Kanton zur Genehmigung eingereicht. Gegen die beschlossene Revision sind beim zuständigen Departement für 
Volkswirtschaft und Soziales 7 Beschwerden eingereicht worden. Die Gemeinde Churwalden wird nun zu diesen 
Beschwerden Stellung nehmen. Mit einer Genehmigung ist nicht vor Herbst 2025 zu rechnen.  
 
Dorfführungen Churwalden 
Die Vorsitzende dankt dem Team «Dorfführung Churwalden», bestehend aus Jakob Brasser, Thomas Hemmi und 
Malgorzata Pannek, für die hervorragenden Führungen und ihr Engagement zu Gunsten der Kultur. 
Die nächsten Dorfführungen finden wie folgt statt: 
29. März 2025 
10. und 24. Juli 2025 
7. und 21. August 2025 
4. und 18. September 2025 
2. Oktober 2025 
16. Oktober 2025 
Kosten: CHF 15.00 Erwachsene, CHF 10.00 Kinder (13 -16 Jahre) 
Reservation bis am Vortrag um 16.00 Uhr unter 077 446 73 61 oder info@kulturampass.ch (Kultursekretariat) 
Private Führungen nach Vereinbarung: Preis CHF 180.00 
 
Kulturabend Churwalden 
Samstag, 3. Mai 2025, 17.00 bis 19.00 Uhr, Bergbaiz Brambrüesch: Lorenzo Zanetti wird über die «frostige» Ent-
stehung der Naturlandschaft und von der fesselnden Entwicklung von Brambrüesch und seiner Umgebung vom 
beschaulichen Maiensäss zum lebendigen Feriensäss erzählen. 
  

mailto:info@kulturampass.ch
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Weitere Termine Kulturkommission 

• Begegnungstag Burg Strassberg anlässlich 20 Jahr Jubiläum am Samstag, 28. Juni 2025, 10.30-17.00 Uhr 

• Kulturabend im ehemaligen Kurhaus Passugg am Samstag, 25. Oktober 2025, 19.00 Uhr 

• Begegnungstag für Einheimische und Gäste im Jahr 2026 in Churwalden 
 
Vorstand Verein Kultur am Pass (KaP) 
Für den KaP-Vorstand werden neue Vorstandsmitglieder gesucht, welche sich gerne für unseren Ort und ein 
attraktives Kulturprogramm engagieren möchten. 
 
Gesamterneuerungswahlen 2025: Bekanntgabe von Demissionen 
Am 31.12.2025 endet die vierjährige Legislaturperiode der Gemeindebehören Churwalden. Gemäss Art. 11 der 
Gemeindeverfassung hat jedes Mitglied einer Gemeindebehörde oder Kommission seine Demission bis spätes-
tens 31. Mai 2025 dem Gemeindevorstand schriftlich mitzuteilen. 
 
Personal 
 
Austritte: 

• Lukas Brunold, Vorarbeiter/Mitarbeiter Werkdienst, 31.03.2025 

• Luzi Walser, Mitarbeiter Werkdienst, Pensionierung 30.04.2025 – bedarfsweise Einsätze im Bereich Wasser-
versorgung bis 31.10.2025 

• Adrian Lenz, Sachbearbeiter Bauamt, 31.05.2025 
 
Eintritte: 

• Peter Meier, bedarfsweise Führungsunterstützung Werkdienst, 24.03.2025 – 30.09.2025 

• Martin Setz, Allrounder Werkdienst, 15.04.2025 – 31.10.2025 

• Mario Dallemule, Leiter Werkdienst, 01.05.2025 
 
Termine Gemeindeversammlung 

• 17. Juni 2025 (Jahresrechnung 2024) 

• Evtl. Herbst 

• 4. Dezember 2025 (Budget 2026) 
 
Termine Urnengemeinde 

• 18. Mai (Totalrevision Gemeindeverfassung) 

• 28. September (kommunale Gesamterneuerungswahlen) 
 

 
07. Verschiedenes und Umfrage 
 
Bernardo Brunold, Präsident der Meliorationskommission Churwalden, informiert über die vorgesehenen Arbei-
ten im Jahr 2025 an der Güterstrasse Bruchhalda. Aufgrund der von Kanton und Bund zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel kann im 2025 nicht das gesamte Projekt realisiert werden. In diesem Jahr wird der Abschnitt 
ab Abzweiger Jochwäg über die Bruchhalda bis vor Tomasch Gada gebaut. In diesem Zusammenhang dankt er 
auch dem Gemeindevorstand für die gute Zusammenarbeit. 
 
Die Gemeindepräsidentin dankt den Gemeindemitarbeitenden Daniel Gehringer, Yvonne Bischofberger und 
Dario Friedli für die jeweils gut organisierten Gemeindeversammlungen. Ebenso dankt sie den weiteren Gemein-
demitarbeitenden, welche heute auch zahlreich anwesend sind, für ihren Einsatz. Ein Dank gebührt auch den 
heute anwesenden Sachverständigen Arno Felix und Tino Zanetti von der Curia AG, Rechtsanwalt Gian Luca Peng 
und Ingenieur Angelo Rizzi. Ursula Schumacher und Marina Thierstein vom Frauenverein Churwalden-Parpan 
dankt sie für die Unterstützung beim Apéro. 
Generell dankt sie allen, welche sich zum Wohle der Gemeinde Churwalden engagieren. Den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern dankt sie für das zahleiche Erscheinen. Es sei schön, dass die demokratischen Werte, welche 
in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich seien, miteinander und auf sehr konstruktive Weise gelebt 
werden können. 
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Nachdem auf eine entsprechende Frage der Präsidentin aus formeller Sicht keine Einwände gegen die Versamm-
lungsführung erhoben werden, schliesst sie die Versammlung um 21.35 Uhr. 
 
Zum Abschluss sind alle Anwesenden zu einem kleinen Apéro eingeladen.  
 

 
Für die Richtigkeit dieses Protokolls 
 
Die Präsidentin Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
Karin Niederberger Dario Friedli 
 




